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Wiederaufforstung im Kreis Offenbach nach Sturmschäden 
Ihre Anfrage vom 26.09.2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihre Anfrage bezüglich der Wiederaufforstung nach Sturmschäden wird wie folgt beantwortet: 
 
 
 
Frage 1: 
Wie ist die Behebung der entstandenen Schäden/Wiederaufforstung an/in den Wäldern im Kreis 
Offenbach geplant? Gibt es eine zentrale Zuständigkeit für die Erfassung der Schäden und die 
Wiederaufforstung und wo ist diese angesiedelt? 
 
 
 
Antwort 1: 
Die Zuständigkeit für die Erfassung von Sturmschäden in Wäldern sowie für deren Wieder-
aufforstung liegt als Bewirtschaftungsmaßnahme gemäß Hessischem Waldgesetz (HWaldG) 
zunächst bei den jeweiligen Waldbesitzern. Die Bewirtschaftung des Staatswaldes erfolgt nach 
§ 18 HWaldG durch den Landesbetrieb HessenForst. Körperschaften oder Privatwaldbesitzer 
können HessenForst mit der fachgerechten Betreuung ihrer Wälder beauftragen. Daher 
bewirtschaftet HessenForst neben dem gesamten Staatswald ebenso einen Großteil des 
Körperschafts- und Privatwaldes. 
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Frage 2: 
Wie arbeitet der Kreis mit den Grundeigentümern der betroffenen Waldgebiete im Kreis Offenbach 
in diesem Thema zusammen oder ist eine solche Zusammenarbeit und Koordination geplant? 
 
Antwort 2: 
Der Kreis Offenbach ist mangels Zuständigkeit grundsätzlich nicht mit der Behebung von 
Sturmschäden in Wäldern bzw. mit der Koordination entsprechender Maßnahmen befasst. 
Ausnahmen hiervon bilden Flächen, die im Eigentum des Kreises stehen oder für die der Kreis 
selbst unterhaltungspflichtig ist, wie z.B. Naturdenkmäler oder geschützte Landschaftsbestandteile. 
 
 
 
Frage 3: 
Gibt es eine Prognose, welche Zeiträume und finanzielle Mittel für die Behebung der entstandenen 
Schäden an/in den Wäldern zu kalkulieren sind? Wenn ja, wie lautet diese? 
 
Antwort 3: 
Vorausgesetzt, dass eine entsprechende Prognose zu diesem Zeitpunkt bereits möglich ist, kann 
diese aus den o.g. Gründen allenfalls durch HessenForst erfolgen. Um diesen Sachverhalt zu 
klären, schlagen wir vor, den neuen Leiter des Forstamtes Langen, Herrn Roland Piper, in eine der 
nächsten Sitzungen des Ausschusses für Umwelt, Energie, Verkehr und Planung einzuladen. 
 
 
 
Frage 4: 
Gibt es darüber hinaus grundsätzlich Potentiale auf kreiseigenen Flächen oder auch Gebäuden, 
welche genutzt werden können, um zusätzliche Bäume neu zu pflanzen? Wenn ja, welche und 
wo? 
 
Antwort 4: 
Sowohl die Pflege als auch die Neu- und Ersatzpflanzung von Bäumen gehören zu den vertraglich 
geschuldeten Leistungen der beiden Projektgesellschaften des Kreises. Bei den Projekt-
gesellschaften wird auch ein Baumkataster geführt. 
 
Grundsätzlich ist es Ziel des Kreises, den Baumbestand unter Berücksichtigung der 
Gegebenheiten zu halten. Zu diesem Zweck werden regelmäßig und in Abstimmung mit den 
Nutzerinteressen freie Flächen mit standortspezifischen Baumarten bepflanzt. In den vergangenen 
Jahren beispielsweise in größerer Zahl an der Kreuzburgschule, der Heinrich-Böll-Schule, der 
Claus-von-Stauffenberg-Schule und der Georg-Büchner-Schule sowie am Friedrich-Ebert-
Gymnasium.  
Mit Blick auf die aktuelle Situation müssen zunächst alle Sturmschäden an den kreiseigenen 
Flächen beseitigt werden. Sodann wird in Zusammenarbeit mit dem für das Baumanagement vom 
Kreis beauftragten Fachunternehmen und den Schulen ein Konzept für ökologisch und 
ökonomisch sinnvolle Pflanzungen erarbeitet.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Claudia Jäger 
Erste Kreisbeigeordnete 


